
Verfahren über zeitlich gestreckt zu erbringende Leistungen
– insbesondere Unterlassungspflichten – eine besondere Pro-
blemstellung ergeben:84 Hat der Schuldner vor der Erledi-
gungserklärung bereits seiner titulierten Pflicht zuwider-
gehandelt, ist damit die Möglichkeit der Vollstreckung durch
Verhängung eines Ordnungsgelds eröffnet. Hat der Gläubi-
ger ein Interesse daran, das Ordnungsgeld trotz der (geplan-
ten) Erledigungserklärung festsetzen zu lassen und beizutrei-
ben, darf er den diesem Zwangsmittel zugrunde liegenden
Titel nicht beseitigen – genauer: Er darf den Titel insoweit
nicht beseitigen, als dieser als Grundlage der Festsetzung
dienen soll. Das Problem lässt sich durch eine zeitliche Be-

schränkung der Erledigungserklärung lösen: Der Streitgegen-
stand des Verfahrens über gestreckt zu erbringende Leistun-
gen ist einer zeitlichen Aufteilung regelmäßig zugänglich;
folglich kann die Erledigungserklärung auf einen erst nach
der Zuwiderhandlung beginnenden Zeitraum begrenzt wer-
den.85 Es handelt sich dann um einen Fall teilweiser Erledi-
gungserklärung.86

84 MüKoZPO/Schulz, 5. Aufl. 2016, § 91 a Rn. 37.
85 Musielak/Voit/Flockenhaus, 15. Aufl. 2018, ZPO § 91 a Rn. 18; Zöller/Althammer,

32. Aufl. 2018, ZPO § 91 a Rn. 58 („Zwangsvollstreckung“).
86 Zöller/Althammer, 32. Aufl. 2018, ZPO § 91 a Rn. 53 nennt dies „horizontale Teil-

erledigung“.
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& SACHVERHALT
Als A abends in dem von B betriebenen Fitnessstudio trainiert, erspäht er einen Schlüssel
unter einer Hantelbank. Dieser ist C beim Bankdrücken aus der Hosentasche gerutscht, was
er bislang noch nicht bemerkt hat. B hatte C diesen Schlüssel vor Trainingsbeginn zur
Nutzung eines der in den Umkleideräumen aufgestellten Spinde überlassen. Für jeden dieser
Schränke bewahrt B einen Zweitschlüssel in seinem Büro auf, damit er sie für seine Kunden
umgehend öffnen kann, sollten diese einen der ihnen ausgehändigten Schlüssel einmal ver-
lieren. A wittert sofort seine Chance. Er hebt den Schlüssel unauffällig auf und eilt in die
Herrenumkleide. Dort öffnet er den zu dem Schlüssel passenden Spind und sucht nach
Wertsachen, um diese für sich zu behalten. A findet die Brieftasche des C, die einen Hundert-
euroschein und eine von der D-Bank ausgestellte EC-Karte enthält. Als A sich diese näher
ansieht, kann er es kaum glauben – C hat auf ihr mit einem Filzstift seine persönliche
Geheimzahl (PIN) notiert. A steckt das Geld und die EC-Karte in die Tasche seiner
Trainingshose, die Brieftasche lässt er im Spind zurück. Dann verlässt er das Fitnessstudio
und geht zu dem in der Nähe gelegenen Geldautomaten der D-Bank. Dort hebt er mit der
EC-Karte unter Eingabe der PIN 400 EUR ab.
Im Anschluss hieran geht er wieder zurück ins Fitnessstudio und wendet sich am Emp-

fangstresen an B. A hat während des Trainings auch beobachtet, wie B von einem Kunden
eine teure Pulsuhr ausgehändigt bekam, die im Ruheraum des Saunabereichs gefunden wor-
den war. Die Uhr gehört E, einer weiteren Kundin des B. Sie hatte sie dort liegen gelassen.
Zwar ist ihr dies bereits aufgefallen, sie kam aber noch nicht dazu, die Uhr dort wieder
abzuholen. Wie alle Fundsachen bewahrt B die Uhr aus Gefälligkeit einstweilen in einer
Schublade unter dem Empfangstresen auf. Eine Haftung für Fundsachen hat er in den
Fitnessstudioverträgen mit seinen Kunden jeweils wirksam ausgeschlossen. A möchte die
Uhr unbedingt haben und behauptet gegenüber B, Eigentümer der Uhr zu sein und sie in der
Sauna vergessen zu haben. B glaubt ihm, holt die Uhr aus der Schublade und gibt sie A. Als B
beim Öffnen der Schublade nach unten schaut, lässt A – wie von Anfang an geplant – den
Spindschlüssel und die EC-Karte unbemerkt vor dem Empfangstresen zu Boden fallen. Er
möchte, dass diese Gegenstände dort von B oder einem seiner Angestellten gefunden und C
zurückgegeben werden.
Am Abend schenkt er das an diesem Tag ergaunerte Geld spontan seiner Mutter M zur

Aufbesserung ihrer kargen Rente. Diese ahnt nichts von der Herkunft des Geldes.

* Der Verfasser Schumann ist Abgeordneter Praktiker an der Universität Konstanz, der Verfasser Zivanic ist wiss. Hilfskraft am
Lehrstuhl für Strafrecht und Nebengebiete bei Prof. Dr. Rudolf Rengier. Die Klausur wurde im WS 2015/2016 in einer Übung
für Fortgeschrittene im Strafrecht gestellt. Von 197 Teilnehmern fielen 53 durch. Der Durschnitt lag bei 5,5 Punkten. 72
Teilnehmer erreichten ein Ausreichend; 60 ein Befriedigend; 9 ein Vollbefriedigend und 3 ein Gut.
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Aufgabenstellung: In einem Rechtsgutachten ist zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie A sich
strafbar gemacht hat.

Hinweis: §§ 202 a, 269, 274 und 303 a StGB sind nicht zu prüfen. Etwaig erforderliche Strafanträge
sind gestellt. Gehen Sie davon aus, dass die dem Vertragsverhältnis mit C zugrunde gelegten AGB der
D-Bank die folgende Klausel enthält: „Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar.“

& LÖSUNG

ERSTER TATKOMPLEX: TATEN IM FITNESSSTUDIO

A. STRAFBARKEIT DES A GEM. § 242 I STGB (SCHLÜSSEL)
Indem A den Spindschlüssel an sich nahm, könnte er sich des Diebstahls strafbar gemacht
haben.

I. Objektiver Tatbestand: Wegnahme einer fremden beweglichen Sache
Der Spindschlüssel gehört B. Diesen nahm A weg. Unter Berücksichtigung der Verkehrs-
anschauung und der konkreten Umstände des Einzelfalls stand der unter der Hantelbank
verlorene Schlüssel im Zeitpunkt des Ergreifens durch A zwar nicht mehr im Gewahrsam des
C. Aber B, der Fundsachen regelmäßig in Verwahrung nimmt, übt willentlich Sachherrschaft
über alle in seiner Gewahrsamssphäre verlorenen Gegenstände aus und hatte damit auch
Gewahrsam an dem Schlüssel (vgl. zum Gewahrsamsbegriff BGHSt 16, 271 [273] = NJW
1961, 2266; Kudlich JA 2017, 428 [429 f.]). Indem A den unauffällig in der Hand zu ver-
bergenden Schlüssel ohne den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers B ergriff, begrün-
dete er eine „Gewahrsamsenklave“ (dazu nur Kudlich JA 2017, 428 [431]; Zopfs ZJS 2009, 506
[510]) an ihm. Hierdurch brach er den Gewahrsam des B und begründete neuen eigenen (vgl.
statt vieler MüKoStGB/Schmitz, Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017, § 242
Rn. 84).

II. Subjektiver Tatbestand: Vorsatz und Zueignungsabsicht
A handelte vorsätzlich. Darüber hinaus müsste er auch mit Zueignungsabsicht gehandelt
haben. Dann müsste er einerseits die Absicht gehabt haben, die Sache zumindest vorüber-
gehend seinem Vermögen oder dem eines Dritten einzuverleiben, und andererseits den Vor-
satz, den Eigentümer dauerhaft aus seiner Sachherrschaftsposition zu verdrängen (s. nur
BeckOKStGB/Wittig, Beck’scher Online-Kommentar StGB, 37. Ed. 1.2.2018, § 242 Rn. 28).
A beabsichtigte, den Schlüssel zu nutzen, um den dazugehörenden Spind zu öffnen. Er hatte
also die Intention, den Schlüssel wie ein Eigentümer für seine Zwecke zu nutzen. Aneig-
nungsabsicht ist damit gegeben. Er wollte den Schlüssel aber von Anfang an nach Öffnen des
Spindes und Zugriff auf dessen Inhalt zurückgeben. Eine Verschlechterung des Schlüssels
oder eine Minderung seines spezifischen Wertes war damit nicht verbunden. Unabhängig
davon, ob man auf die Substanz des Schlüssels („Substanztheorie“, vgl. noch RGSt 10, 369
[370 f.]) oder (auch) auf seinen Sachwert abstellt („Sachwerttheorie“ bzw. „Kombinations-
theorie“, näher hierzu Rengier, Strafrecht BT I, 20. Aufl. 2018, § 2 Rn. 103 ff.), fehlte A
insofern der Wille zur dauerhaften Enteignung.

III. Ergebnis
A hat sich daher nicht gem. § 242 I StGB strafbar gemacht.

B. STRAFBARKEIT DES A GEM. § 246 I STGB (SCHLÜSSEL)
Ohne Enteignungswillen ist A auch nicht der Unterschlagung des Spindschlüssels schuldig.

C. STRAFBARKEIT DES A GEM. §§ 242 I, 243 I 2 NR. 1 UND 2 STGB (GELDSCHEIN)
A könnte sich aber wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls strafbar gemacht
haben, indem er den Geldschein des C an sich nahm.

I. Objektiver Tatbestand: Wegnahme einer fremden beweglichen Sache
Trotz des Verlusts des Schlüssels hatten sowohl C als auch B noch Gewahrsam an dem im
Spind gelagerten Geldschein. C konnte weiterhin auf die im Spind gelagerten Sachen zugrei-
fen, da B jederzeit bereit war, den Spind mit einem Zweitschlüssel aufzuschließen. Durch das
Ergreifen, spätestens aber durch das Einstecken des Geldscheins brach A deren Gewahrsam
und nahm den Schlüssel weg.

II. Subjektiver Tatbestand: Vorsatz und Zueignungsabsicht
A handelte vorsätzlich und mit Zueignungsabsicht.

Gewahrsamsenklave

Substanz- oder
Sachwerttheorie
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